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biger zu dem Straferlass verbunden gewesen sei und diesen 
widerrechtlich verweigert hätte, und gesagt sein solle, dass 
dies nicht in der Person des Debenten, welcher die W eigeruug 
nicht verursacht, sich ereignet habe. Allein dann 'vürcle die 
Dunkelheit nicht heller, denn man begreift nicht, wie der 
Debent der Straferlass, zu welchem der Gläubiger verpflichtet 
sein soll, veranlassen oder nicht veranlassen, und wie darauf 
für den Bestand. der Obligation Etwas ankommen kann. 
Weiterhin ist es auch nicht bekannt, dass ein Gläubiger eine 
Obligation, deren Bestand kasuell vernichtet ist, durch einen 
liberatorischen Akt, etwa ein pactum de non petendo, oben­
drein entkräften und deren Nichtbestand anerkennen müsse. 
Bei einer Pönalstipulation könnte eine Verbindlichkeit zur 
AkzeptHation allerdings nachgewiesen werden für den FalL 
dass der Stipulator, welcher in der Lage, der Stipulation oder 

einer auf deren Thatsache gegründeten Einrede sich zu be­

dienen, von den letzteren Gebrauch machen würde ( cf. lex 10 

§ 1 de pactis 2. 14, lex 12 § 2 de pactis dotatibus 23. 4). 

Jene erstere Erwägung müsste entscheidend sein, weil der 

Erlass 'oder Nichterlass den Bestand der Forderung, wofern 

sie als kasuell beseitigt gelten muss, nicht beeinflussen kann. 

Cujacius 4 observ. 2 (man vergleiche die Noten zu dieser lex 

im Gothofredischen corpus juris) will deshalb die Stelle emen­

dieren und lesen: »nec per eum staret, quominus remissam 

sibi poenam spectaret«. Sintenis, deutsches corpus juris ad 

h. L, übersetzt dann dahin: Er aber ohne seine Schuld glaubte, 

es sei ihm diese Strafe erlassen. Abgesehen von dem eben­

sowenig verständlichen Sinn, welchen dieser Satz haben würde, 

kann »quominUS<< nicht mit »dass<<, sondern nur mit »dass 

nicht<< wiedergeg·eben werden. In allen Fällen, wo die römischen 

Juristen dieses Wort in Verbindung bringen mit stat. oder non 

stat, heisst es stets und ständig "dass nicht<<. Dies erhellt 

aus folgenden Stellen, deren Zahl unschwer vermehrt werden 

könnte, mit unzweifelhafter Deutlichkeit. 
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Lex 40 de receptis 4. 8 : 
Quem ad modum Servius ait: si per stipulatorem stet; 

quominus accipiat. 

Lex 16 § 2 de pecunia constituta 13. 5: 

Ait Praetor: si appareat, eum, qui constituit , neque 

solvere, neque fecisse, neque per actorem stetit, quominus 

fieret, quod constitutum est. 

Lex 35 pr. V. 0.: 

nisi per quem stetit, quominus facere id possit. 

Lex 49 pr. V. 0.: 
cum per eum staret, quominus daret. 

Lex 114 V. 0.: 
et per promissorem steterit, quominus ea die praestaretur. 

Lex 23 de obligationibus et actionibus 44. 7. 

Lex 135 § 2 V. 0. 
Man würde aber ebensowenig einsehen, was darauf an­

kommen soll, dass der Schuldner nicht glaubt, dass ihm die 

Strafe erlassen sei. Es ist daher nicht zu zweifeln , dass die 

Stelle korrumpiert ist, und entweder darin ein Wort zu viel 

steht nämlich " q u o m in u 's «, sodass der Entscheidungsgrund 
' 0 

mit staret abschliesst, und Paulus sich gerade so ausdrückt, • 
wie Africanus lex 23 de oblig. et act.: nam et si arbiter 

ex compromisso pecuniam certo die dare jusserit, neque per 

eum, qui dare jussus sit, steterit, non committi poenam 

respondit '"), oder darinnen einige von quominus abhängige 

Worte fehlen. Und welches wurden die fehlenden sein? Die 

römischen Juristen gebrauchen die Verbindung der Worte 

stat oder non stat mit quominus konstant in einer bestimmten 

Weise wenn auf das von quominus abhängige Zeitwort ge-
' 

sehen wird. Hier ist ein in allen. Fällen wiederkehrendes 

verbum einer besonderen Art wahrnehmbar, ein Umstand, der 

*) Man vergleiche auch lex 23 § 1 de receptiR: quoniam per te non 
atetit, tarnen committis etc. 
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den Gedanken an ein anderes gar nicht aufkommen lässt. 

Die Wendung per aliquem sta t oder non stat, quominus b(). 

zieht sich stets und ständig auf die von den Kontrahenten ins 

Auge gefasste Leistung, welche der Schuldner dem Gläubiger 

bewirken soll, eine Leistung, welche entweder in obligatione 

oder in conditione ist. Alle einschlägigen Stellen (man ver­

gleiche die obigen) weisen auf diesen Sprachgebrauch hin. , 
es kann deshalb nicht gezweifelt werden, dass man an ein 

von quominus abhängiges die geschuldete und hier zugleich 

in eonditione befindliche Leistung bezeichnendes Zeitwort zu 

denken hat. Es würde daher ein Satz zu konstruieren sein 
' welcher der Exkulpation Rechnung trüg·e, wobei unter An-

leitung der einschlägigen Gesetzesstellen die obligatorische (und 

konditionale) Leistung selber in Betracht käme. Welches ist 

nun diese Leistung? Sie geht fast unmittelbar, oder kaum 

2 Reihen dem fraglichen Passus voraus und lautet: »ante 

constitutum diem merces tuas eo loci exposuisset«, ein Satz, 

welcher entweder hier sich wiederholen, oder durch ein darauf 

zielendes stellvertretendes verbum, wie »factum esset,,, repro­

duziert werden müsste. Paulus hat also geschrieben: 

Idem juris erit, cum ea conditione a te couduxisset 
' 

ut certarn poenam - tibi praestaret, nisi ante constitutum 

diem merces tuas eo loci exposuisset, in quem devehen­

das eas merces locasses, nec per eum staret, remissa sibi 
poena spectaret, 

oder 

staret, qnomimus ante constitutum diem merces tuas eo 

loci exposuisset, remissa sibi poena spectaret, 

oder: 

quominus factum esset, remissa sibi poena spectaret. 

Dies heisst: Das Gleiche wird Rechtens sein, wenn er unter 

der Bedingung von dir gemiethet hatte, dass er dir eine 

namhafte Strafe leisten solle, wofern er vor dem bestimmten 
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Tage deine W aaren an dem Orte, an welchen er sie nach der 

Vereinbarung verbringen sollte, nicht ausgeladen haben würde, 

und es nicht bei ihm stand, so würde die Strafe als ihm er­

Jassen in Betracht kommen, oder: und es, nicht bei ihm stand, 

dass er vor dem bestimmten Tage deine Waaren an jenem 

Orte nicht ausgeladen hatte, so würde die Strafe als ihm er­

lassen in Betracht kommen, oder : und es nicht bei ihm 

stand, dass dieser Erfolg· nicht eingetreten war, so würde die 

·Strafe etc. Es erhellt dann auch, an welche entschuldigenden 

Umstände hierbei zu denken ist. Es sind dies nicht allein 

die in der Stelle weiter enthaltenen, sondern auch solche, 

welche sich in der Person des Locators ereignen , welcher 

Beschaffenheit sie auch sein mögen. Jeder dieser Fälle würde 

einem Straferlass gleich kommen, d. h. die Exkulpation des 

Schiffers zur :B'olge haben. Man vergleiche lex 16 § 3 de 

pecunia constituta 13. 5, ferner de Retes a. a. 0 . § 14, 

welcher unter Berufung auf Aceursins und Faber zu dem 

nämlichen Resultate gelangt , jedoch ohne eine Unregel­

mässigkeit in obiger lex wahrzunehmen: »Respondit Ictus :: 

poenam remissam esse, quia nauta in culpa non fuit, ecce 

quando factum proprium poena statuitur, non promitti in 

omnem casum, sed solum in casum negligentiae». 

Ende des ersten Theiles. 

--~-x;;· 



Zusätze. 

S. 7, Zeile 7 von oben statt: «beschränken« lies: »verweisen •. 
8. 11, letzte Zeile statt das »ältere« Recht lies: das »älte.te« Recht, 
S. 14. Die gleiche Anschauung findet sich auch bei N eratius, einem 

Zeitgenossen Julians. Lex 11 § 7 bis 13 de act. emt. 19. 1. 
S. 34 dritte Zeile von unten statt: »bearbeitet wurde, wie das etc •• 

lies: >>bearbeitet wurde, und von da bis zur Neuzeit reicht, wie ·das etc .• 
Es leuchtet ein, dass hier nur von de1;1 gewöhnlichen Fällen der Novation 
dieRede ist, dass sich aber auch andere denken lassen, Cf.lex 8 § 2 de nov. 46. 2. 

S. 45. Anmerkung. Cf. lex 8 § 1, lex 14 § 1 de novationibus, lex 21 
de acceptilatione 46. 4-, Stellen, welche auf die N ovationsstipulation quid­
quid dare etc, oder solche, welche in ähnlicher Weise die präzedierende 
Obligation in sich aufnahmen, bezogen werden müssen und nach den 
Ausführungen von Salpius, § 30, § 31, cf. lex 31 § 1 de nov.: eo magis, 
quam eam stipulationem (certi) similem esse solutioni, mit von Vangerow, 
1869, III 8. 369 ff., auf jede Novationsstipulation nicht angewendet 
werden dürfen. 

Aehnliche Zusätze, z. B. dotis nomine, hatten den gleichen Erfolg 
(andere Grundsätze herrschten bei dem Legate: non eo jure quo dos fungitur, 
lex 3 C. de fals. caus. 6. 44). E• galt, wie aus lex 21 V. 0. von Pro­
cuins erhellt, folgende Norm. War ein grösserer Betrag in die Stipu­
lation deduziert, als z. Jil. die dos betrug , so war jedenfalls der über­
schiessende Betrag in obligatione, der bereits in obligatione befindliche 
erschien aber in der Stipulation mit allen Besonderheiten der Dotalklage (alia 
autem centum actione de dote deberi) und war soleherrnaasen unter Um­
ständen dem Erfolg nach gar nicht geschuldet. War der promittierte 
Betrag überhaupt nicht in dote, so stellte sich die Stipulation lediglich 
als eine abstrakte dar und hatte Giltigkeit, soweit nicht ein Irrthum der 
Kontrahenten vorlag, Iex 66 § 4 so I. matr. 24. 3. Die Iex 21 cit. V. 0, 
will Salpius S, 280 nicht auf die Restitution einer dos, sondern auf die 
Bestellung einer neuen dos· für eine zweite Ehe beziehen. Dies dürfte 
aus mehr als einem Grunde nicht angehen, damit lässt sich schon der 
Satz, »alia autem centilm actione de dote deberi•, nicht vereinigen, aber 
auch in dieser Auslegung gereicht die Stelle den Salpius'schen Ausfüh­
rungen nur zur Bestätigung. 

S. 58 letzte Zeile im Texte statt salvatur lies : » solvatur «. 
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